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(57) Hauptanspruch: Elektrisch beheizbare Medienleitung 
(1), bestehend aus einer Fluidleitung (2) und mindestens 
einem mit einem Leitungsende (2a) verbundenen Fluidver-
binder (4), wobei die Fluidleitung (2) und der Fluidverbinder 
(4) jeweils elektrische Heizmittel (6, 10) aufweisen. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fluidleitung(2) und/oder der Flu-
idverbinder (4) unter Einschluss von elektrischen Verbin-
dungen (16) der Heizmittel (6, 10) mit einer Kunst-
stoff-Formmasse umgeben sind/ist.
1/16



DE 20 2007 018 089 U1    2009.06.10
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
trisch beheizbare Medienleitung, bestehend aus ei-
ner Fluidleitung und mindestens einem mit einem Lei-
tungsende verbundenen Fluidverbinder, wobei die 
Fluidleitung und der Fluidverbinder jeweils elektri-
sche Heizmittel aufweisen.

[0002] Derartige Medienleitungen können insbe-
sondere in Kraftfahrzeugen für solche Medien einge-
setzt werden, die auf Grund ihres Gefrierpunktes be-
reits bei relativ hohen Umgebungstemperaturen zum 
Gefrieren neigen. Dadurch können bestimmte Funk-
tionen beeinträchtigt werden. Dies ist beispielsweise 
bei Wasserleitungen für die Scheibenwaschanlage 
der Fall sowie vor allem auch bei Leitungen für eine 
wässrige Harnstofflösung, die als NOx-Reduktionsad-
ditiv für Dieselmotoren mit so genannten SCR-Kata-
lysatoren eingesetzt wird. Deshalb können bei niedri-
gen Temperaturen die elektrischen Heizmittel akti-
viert werden, um das Gefrieren zu vermeiden oder 
um das bereits gefrorene Medium aufzutauen.

[0003] Eine Medienleitung der genannten Art ist in 
der WO 2007/073286 A1 beschrieben. Dabei ist je-
weils in einem Übergangsbereich zwischen dem Flu-
idverbinder, der als Steckerteil einer Fluid-Steckver-
bindung ausgebildet ist, und der Fluidleitung ein hül-
senförmiges Übergangsstück vorgesehen, das zwi-
schen dem Fluidverbinder und einem Ende eines die 
Fluidleitung umschließenden Schutzrohrs angeord-
net ist. Zwischen der Leitung und dem Übergangs-
stück ist ein Hohlraum gebildet, der auch zur Aufnah-
me von elektrischen Verbindungen der Heizmittel 
dient. Die Verbindungen sind nur lose in diesem 
Hohlraum untergebracht, so dass sie gegen mecha-
nische und sonstige Beanspruchungen nur unzurei-
chend geschützt sind. Durch die lose, undefinierte 
Anordnung könnten die elektrischen Verbindungen 
miteinander in Kontakt geraten und eventuell einen 
Kurzschluss verursachen. Außerdem ist die Herstel-
lung und Montage der bekannten Medienleitung 
schwierig.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zu Grunde, eine beheizbare Medienleitung der ge-
nannten Art zu schaffen, die einfach und mit hoher 
Prozesssicherheit herstellbar ist sowie gute und dau-
erhaft sichere Gebrauchseigenschaften gewährleis-
tet.

[0005] Erfindungsgemäß ist gemäß dem Anspruch 
1 vorgesehen, dass die Fluidleitung und/oder der Flu-
idverbinder in einem beliebigen Bereich unter Ein-
schluss von elektrischen Verbindungen der Heizmit-
tel mit einer Kunststoff-Formmasse, insbesondere ei-
nem thermoplastischen Formteilwerkstoff, z. B. auf 
PA-Basis, umgeben (z. B. umspritzt oder vergossen) 
sind/ist. Dadurch sind die erforderlichen elektrischen 

Verbindungen in einem angeformten Ansatzteil stoff-
schlüssig eingebettet und somit unbeweglich fixiert 
und vor mechanischen und sonstigen Einflüssen ge-
schützt sowie gegeneinander elektrisch isoliert. Vor-
zugsweise erfolgt das Anformen des Ansatzteils in ei-
nem Übergangsbereich von Leitungsende und Fluid-
verbinder. Somit wird vorteilhafterweise eine vergos-
sene Baueinheit gebildet, die aus der Fluidleitung 
und mindestens einem endseitigen Fluidverbinder 
mit deren Heizmitteln besteht.

[0006] Erfindungsgemäß wird dadurch eine einfa-
che und prozesssichere Herstellbarkeit erreicht, in-
dem zunächst ein Leitungsende der Fluidleitung mit 
dem Fluidverbinder verbunden wird, nachfolgend die 
elektrischen Verbindungen zwischen den Heizmitteln 
und gegebenenfalls äußeren Versorgungsleitern her-
gestellt werden und schließlich bevorzugt ein Über-
gangsbereich zwischen dem Fluidverbinder und der 
Fluidleitung unter Einschluss der elektrischen Verbin-
dungen mit Kunststoff umspritzt wird. Zusätzlich oder 
alternativ kann auch (nur) die Fluidleitung in einem 
praktisch beliebigen, z. B. etwa mittigen Bereich ihrer 
Verlaufslänge unter Einbindung von elektrischen An-
schlussverbindungen der Heizmittel mit Kunststoff 
umspritzt werden. In diesem Bereich wird dann be-
vorzugt ein gesondertes, den Bereich des angeform-
ten Kunststoffteils umschließendes Abzweiggehäuse 
montiert, wobei elektrische Versorgungsleiter über ei-
nen Abzweig nach außen geführt werden.

[0007] Weitere bevorzugte Ausgestaltungsmerkma-
le der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen 
und der nachfolgenden Beschreibung enthalten.

[0008] Anhand von einigen in der Zeichnungen ver-
anschaulichten, bevorzugten Ausführungsbeispielen 
soll die Erfindung genauer erläutert werden. Dabei 
zeigen:

[0009] Fig. 1 eine vergrößerte Seitenansicht eines 
Endbereiches einer erfindungsgemäßen Medienlei-
tung mit zusätzlicher Darstellung einer Gehäusehälf-
te eines Außengehäuses sowie einer rohrförmigen, 
die Fluidleitung umschließenden Umhüllung,

[0010] Fig. 2 eine Darstellung wie in Fig. 1 mit zu-
sätzlicher Veranschaulichung von Heizleitern und äu-
ßeren Versorgungsleitern,

[0011] Fig. 3 in einem verkleinerten Maßstab eine 
Darstellung wie in Fig. 1, aber ohne Außengehäuse-
teil,

[0012] Fig. 4 eine vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung in einer Ansicht analog zu Fig. 1 bzw. Fig. 2,

[0013] Fig. 5 eine gesonderte Ansicht auf die Innen-
seite einer Außengehäusehälfte zur Ausführung ge-
mäß Fig. 4,
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[0014] Fig. 6 eine Ansicht der Außengehäusehälfte 
in Pfeilrichtung VI gemäß Fig. 5,

[0015] Fig. 7 eine Ansicht auf die Außenseite der 
Außengehäusehälfte in Pfeilrichtung VII gemäß 
Fig. 6,

[0016] Fig. 8 eine Seitenansicht auf eine alternative 
Ausführungsform eines zweiteiligen Außengehäuses 
mit einem zusätzlichen Abzweigstück,

[0017] Fig. 9 eine gesonderte Perspektivansicht 
des Abzweigstückes gemäß Fig. 8 in einem geöffne-
ten Zustand,

[0018] Fig. 10 ein schematisches Ersatzschaltbild 
der elektrischen Heizmittel des Fluidverbinders und 
der Fluidleitung,

[0019] Fig. 11–Fig. 13 verschiedene Verschal-
tungsvarianten der Heizmittel, wobei in Fig. 11a, 
Fig. 12a und Fig. 13a jeweils ein schematisches 
Schaltbild und in den Fig. 11b, Fig. 12b, Fig. 13b
und Fig. 13c jeweils der Bereich des erfindungsge-
mäßen aus Kunststoff angeformten Ansatzteils mit 
elektrischen Leitern und Verbindungen veranschau-
licht ist,

[0020] Fig. 14 eine Perspektivansicht einer konfek-
tionierten Medienleitung, die zum Teil der Ausführung 
nach Fig. 8 entspricht,

[0021] Fig. 15 die Medienleitung ähnlich Fig. 14 in 
Seitenansicht und in einer Ausführungsvariante,

[0022] Fig. 16 eine Seitenansicht einer konfektio-
nierten Medienleitung in einer besonderen Lei-
tungs-Umhüllung,

[0023] Fig. 17 eine Ausschnittvergrößerung des 
Bereiches XVII in Fig. 16 und

[0024] Fig. 18 ein elektrisches Ersatzschaltbild zur 
Ausführung gemäß Fig. 16.

[0025] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung 
sind gleiche Teile stets mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen.

[0026] Wie sich aus den Fig. 1 bis Fig. 4 ergibt, be-
steht eine erfindungsgemäße, elektrisch beheizbare 
Medienleitung 1 aus einer Fluidleitung 2 und mindes-
tens einem Fluidverbinder 4. Der Fluidverbinder 4 ist 
mit einem Leitungsende 2a der Fluidleitung 2 um-
fangsgemäß dicht verbunden. Die Fluidleitung 2
kann anderendig analog mit einem weiteren (zwei-
ten) Fluidverbinder 4 verbunden sein (s. Fig. 14 und 
Fig. 15), wobei der jeweilige Fluidverbinder 4 als 
Winkelverbinder oder geradliniger Verbinder ausge-
bildet sein kann. Alternativ kann das andere Ende der 

Fluidleitung 2 auch direkt an einem beliebigen Aggre-
gat, beispielsweise einem Tank, angeschlossen sein 
oder werden. Die Fluidleitung 2 ist vorzugsweise als 
Rohrleitung aus Kunststoff (z. B. PA). ausgebildet. 
Der Fluidverbinder 4 bildet bevorzugt ein Kupplungs-
teil einer Fluid-Steckverbindung. Dazu besteht der 
Fluidverbinder 4 aus einem Anschlussabschnitt 4a
zur Verbindung mit der Fluidleitung 2 bzw. mit deren 
Leitungsende 2a (s. dazu insbesondere Fig. 2) sowie 
aus einem Steckanschluss 4b, der in den dargestell-
ten Ausführungsbeispielen als Muffe zur Aufnahme 
eines nicht dargestellten Fluidsteckers ausgebildet 
ist. Zur lösbaren Arretierung des eingesteckten Fluid-
steckers ist im Bereich der Muffe eine radial elasti-
sche Halteklammer 5 angeordnet. Alternativ zu der 
dargestellten Ausführung kann der Steckanschluss 
4b grundsätzlich auch als Stecker ausgebildet sein. 
Der Anschlussabschnitt 4a ist bevorzugt als Aufnah-
me zum Einstecken des Leitungsendes 2a ausgebil-
det, wobei insbesondere eine unlösbare, stoffschlüs-
sige Verbindung durch Verkleben oder Verschwei-
ßen, insbesondere durch Laserschweißen, erfolgt. 
Dazu besteht auch der Fluidverbinder 4 als insbeson-
dere einstückiges Formteil aus Kunststoff, vorzugs-
weise aus einem faserverstärkten Polyamid, wie PA 
6.6 GF 30 oder PA 12 GF 30. Zumindest der Bereich 
des Anschlussabschnittes 4a sollte für Laserstrahlen 
„transparent" sein.

[0027] Wie schon erwähnt kann der Fluidverbinder 
4 geradlinig oder als Winkelverbinder ausgebildet 
sein, wobei die Achsen der Abschnitte 4a und 4b ei-
nen bestimmten Winkel von beispielsweise 90° ein-
schließen.

[0028] Die Fluidleitung 2 ist mit elektrischen Heiz-
mitteln 6 insbesondere in Form von mindestens ei-
nem bevorzugt schraubenlinienförmig über den Um-
fang der Fluidleitung 2 verlaufenden Heizleiter 8 aus-
gestattet. Der Heizleiter 8 kann aus einem schrau-
benförmig gewickelt von einem Leitungsende zum 
anderen Ende verlaufenden Hinleiter und einem z. B. 
geradlinig oder ebenfalls gewickelt verlaufenden 
Rückleiter bestehen, wodurch eine gute Verteilung 
der Heizleistung erreicht wird. Der Heizleiter 8 kann 
beispielsweise mittels eines Klebebandes 9 oder auf 
andere geeignete Weise auf der Fluidleitung 2 fixiert 
sein.

[0029] Weiterhin ist auch der Fluidverbinder 4 mit 
elektrischen Heizmitteln 10 ausgestattet, die bevor-
zugt ebenfalls von mindestens einem über seinen 
Außenumfang verlaufenden Heizleiter 12 gebildet 
sind. Auch der Heizleiter 12 kann aus einem gewi-
ckelten Hinleiter und einem z. B. auf kurzem Weg ge-
führten Rückleiter bestehen.

[0030] Insbesondere in einem Übergangsbereich 
zwischen der Fluidleitung 2 und dem Fluidverbinder 
4 sind Leiterenden 8a, 8b und 12a, 12b der Heizleiter 
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8, 12 miteinander und/oder mit äußeren Versor-
gungsleitern 14a, 14b über elektrische Verbindungen 
16 verbunden (verschaltet). Zu diesen – in Fig. 2
nicht eingezeichneten – Verbindungen 16 wird auf die 
in den Fig. 10 bis Fig. 13 veranschaulichten Möglich-
keiten verwiesen, die weiter unten noch genauer er-
läutert werden.

[0031] In den Ausführungen gemäß Fig. 1 bis 
Fig. 14 ist nun vorgesehen, dass die Fluidleitung 2
und der Fluidverbinder 4 in einem Übergangsbereich 
ein Ansatzteil 18 aufweisen, welches erfindungsge-
mäß durch Anformen (z. B. Umspritzen oder Vergie-
ßen) aus Kunststoff unter Einschluss der elektrischen 
Verbindungen 16 der Heizmittel 6, 10 gebildet ist. 
Hierdurch entsteht eine vergossene Baueinheit aus 
der Fluidleitung 2 und dem Fluidverbinder 4 mit deren 
Heizmitteln 6, 10, wobei die erforderlichen elektri-
schen Verbindungen 16 in dem angespritzten An-
satzteil 18 eingebettet und dadurch vor jeglichen me-
chanischen und sonstigen Einflüssen geschützt so-
wie auch gegeneinander elektrisch isoliert sind. Zu 
dieser vergossenen Baueinheit wird insbesondere 
auf Fig. 3 verwiesen. Als Vergussmasse sollte bevor-
zugt ein transparentes Material verwendet werden, 
wodurch die Lage der eingebetteten elektrischen 
Verbindungen 16 von außen leicht kontrolliert werden 
kann.

[0032] Das Umspritzen oder Vergießen zur Bildung 
des Ansatzteils 18 erfolgt in einem geeigneten Form-
werkzeug. Dieses Werkzeug kann beispielsweise 
stiftförmige Positionierungselemente für die elektri-
schen Verbindungen 16 aufweisen, um diese wäh-
rend des Formvorgangs so zu positionieren, dass sie 
optimal in den Kunststoff eingebettet werden. Zudem 
sollen auch Berührungen der metallischen, abisolier-
ten Enden der Heizleiter vermieden werden. Durch 
diese Positionieransätze entstehen nach dem Form-
vorgang gemäß Fig. 1 bis Fig. 4 und Fig. 11b bis 
Fig. 13c Löcher 19, die aber nachfolgend keine Be-
deutung mehr haben.

[0033] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
ist die Fluidleitung 2 zusammen mit ihren Heizmitteln 
6 von einer koaxialen Umhüllung 20 umschlossen. 
Diese Umhüllung 20 ist insbesondere von einem 
Wellrohr gebildet, bei dem es sich um ein parallel ge-
welltes Schutzrohr insbesondere aus Kunststoff (z. B. 
PA) handelt. In diesem Zusammenhang ist es beson-
ders vorteilhaft, wenn das angeformte Ansatzteil 18
auch einen Endbereich der Umhüllung 20 form- 
und/oder stoffschlüssig einschließt. Dazu weist das 
Ansatzteil 18 in diesem Bereich einen geformten 
Ringkragen 22 auf.

[0034] Bei Ausführungen, bei denen über die in dem 
Ansatzteil 18 eingebetteten elektrischen Verbindun-
gen 16 auch Versorgungsleiter 14 angeschlossen 
sind, sind letztere aus dem Ansatzteil 18 nach außen 

geführt (s. Fig. 2 und Fig. 11 bis Fig. 13).

[0035] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung ist der 
Fluidverbinder 4 zumindest im Bereich seiner Heiz-
mittel 10 von einem Außengehäuse 24 umschlossen. 
Dieses Außengehäuse 24 besteht vorzugsweise aus 
zwei halbschalenartigen und miteinander verrastba-
ren Gehäusehälften 24a, 24b, wobei in den Fig. 1, 
Fig. 2 und Fig. 4 jeweils nur eine der Gehäusehälften 
(24a) dargestellt ist. Ergänzend wird auch auf die 
Fig. 5 bis Fig. 7 und insbesondere auf Fig. 14 ver-
wiesen. In zweckmäßiger Ausgestaltung umschließt 
das Außengehäuse 24 auch bereichsweise die Fluid-
leitung 2 und bevorzugt einen Endbereich der Umhül-
lung 20. Mit Vorteil kann die Umhüllung 20 insbeson-
dere formschlüssig innerhalb des Außengehäuses 
24 fixiert sein. Dazu weist das Außengehäuse 24 ei-
nen Rohransatz 26 mit inneren Umfangsrippen 26a
auf, die radial in umfängliche Rillean der Well-
rohr-Umhüllung 20 eingreifen (s. Fig. 1, Fig. 2 und 
Fig. 4). Die beiden Gehäusehälften können derart 
klappbar, z. B. einstückig über mindestens ein Film-
scharnier, miteinander verbunden sein, dass sie un-
ter Einschluss des Fluidverbinders 4 durch Zusam-
menklappen verschließbar und miteinander über 
Rastmittel 27 verrastbar sind. Es kann sich auch um 
zwei separate Gehäuse-Halbschalen handeln; in die-
sem Fall können die Gehäuseteile zumindest annä-
hernd identisch als „Gleichteile" konfiguriert sein.

[0036] Weiterhin sind das angeformte Ansatzteil 18
und das Außengehäuse 24 derart aneinander ange-
passt, dass eine formschlüssige Fixierung des An-
satzteils 18 innerhalb des Außengehäuses 24 er-
reicht wird. Dazu kann das Ansatzteil 18 einen Ring-
kragen 28 aufweisen, der in einer Ringnut innerhalb 
des Außengehäuses 24 sitzt. Diese Ausgestaltung 
führt zu einer effektiven Zugentlastung der Heizleiter 
8, 12. Weiterhin kann das Ansatzteil 18 flansch- oder 
flügelartige, diametral in einer Ebene gegenüberlie-
gende Ansätze 30 aufweisen, die von einem zentri-
schen, etwa zylindrischen Basisabschnitt 32 ausge-
hen, wobei der Basisabschnitt 32 den Übergangsbe-
reich zwischen dem Anschlussabschnitt 4a des Flu-
idverbinders 4 und dem Leitungsende 2a der Fluidlei-
tung 2 umschließt. Die Ansätze 30 bewirken eine ef-
fektive Verdrehsicherung des Ansatzteils 18 inner-
halb des Außengehäuses 24 und können auch zur 
Unterbringung der elektrischen Verbindungen 16 an 
beliebigen Stellen benutzt werden (vgl. Fig. 11 bis 
Fig. 13).

[0037] Das Außengehäuse 24 weist innenseitig 
etwa eine Negativkontur des Ansatzteils 18 auf. Die 
Ansätze 30 werden in Erweiterungen 34 des Außen-
gehäuses 24 aufgenommen.

[0038] Bevorzugt kann nach Montage des Außen-
gehäuses 24 ein noch verbleibender freier Innen-
raum zumindest teilweise mit Kunststoff ausgefüllt 
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(vergossen) werden (zweiter Verguss-Schritt mit be-
vorzugt dem gleichen Material des Ansatzteils 18). 
Dazu weist das Außengehäuse mindestens eine Öff-
nung 36 zum Einbringen einer Vergussmasse auf. 
Bevorzugt ist die Öffnung 36 im Teilungsbereich zwi-
schen den Gehäusehälften angeordnet. Durch die-
ses Vergießen können auch die Löcher 19 des An-
satzteils 18 ausgefüllt werden.

[0039] Weiterhin kann das Außengehäuse 24 in der 
Ausführung gemäß Fig. 1 und Fig. 2 Durchführöff-
nungen 38 für die elektrischen Versorgungsleiter 
14a, 14b aufweisen. Die so nach außen geführten 
Versorgungsleiter können anderendig mit nicht dar-
gestellten Verbindern, insbesondere einem elektri-
schen Steckverbinder zum Anschluss an ein Fahr-
zeug-Bordnetz, verbunden sein.

[0040] In der alternativen Ausgestaltung gemäß 
Fig. 4 ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass das 
Außengehäuse 24 einen rohrstückförmigen Abzweig 
40 für die Versorgungsleiter 14a, 14b aufweist. Die-
ser Abzweig 40 nimmt vorzugsweise auch ein Ende 
einer Leiterhülle 42 formschlüssig auf, wobei die Lei-
terhülle 42 – analog zu der Umhüllung 20 – ebenfalls 
durch ein Wellrohr gebildet ist. Deshalb weist auch 
der Abzweig 40 innenseitig entsprechende Stege 
zum Eingriff in die Rillen der Leiterhülle 42 auf. Der 
Abzweig 40 kann je nach Winkelausrichtung (α im 
Bereich von 20° bis 160°) einen Y-Abgang (wie dar-
gestellt) oder aber auch einen T-Abgang bilden. Die 
Leiterhülle 42 und die Umhüllung 20 können unter-
schiedliche, insbesondere aber aus Kostengründen 
gleiche Durchmesser aufweisen.

[0041] In einer weiteren Ausführungsvariante ge-
mäß Fig. 8 und Fig. 9 kann ein zusätzliches Ab-
zweigstück 44 vorgesehen sein, welches gemäß 
Fig. 9 vorzugsweise aus zwei Halbschalen 44a und 
44b besteht, die bevorzugt über ein Filmscharnier 
44c einstückig miteinander verbunden sind. Die Hälf-
ten können über das Filmscharnier 44c zusammen-
geklappt und miteinander verrastet werden. Das Ab-
zweigstück 44 besteht aus einem rohrförmigen, die 
Fluidleitung 2 umschließenden Durchgangsabschnitt 
46 und einem Abzweig 48 für die Versorgungsleiter 
14. Der Abzweig 48 ist analog zu dem oben beschrie-
benen Abzweig 40 ausgebildet. Der Durchgangsab-
schnitt 46 ist einendig direkt mit dem Außengehäuse 
24 verbunden, indem er den Rohransatz 26 form-
schlüssig aufnimmt. Diese Verbindung kann entwe-
der zur Richtungseinstellung des Abzweiges 48 rela-
tiv verdrehbar oder gegen Verdrehen gesichert sein. 
Anderendig nimmt der Durchgangsabschnitt 46 die 
Umhüllung 20 der Fluidleitung 2 formschlüssig auf. 
Auch das Abzweigstück 44 kann über mindestens 
eine Öffnung 45 (Fig. 8, Fig. 9) wenigstens teilweise 
mit Kunststoff vergossen werden.

[0042] Wie sich ergänzend noch aus Fig. 4 ergibt, 

ist auch die Leiterhülle 42 vorzugsweise mit ihrem 
Ende form- und/oder stoffschlüssig in das Ansatzteil 
18 eingebunden, wozu letzteres einen weiteren Ring-
kragen 50 aufweisen kann.

[0043] Gemäß Fig. 7 und Fig. 8 kann das Außenge-
häuse 24 und/oder das Abzweigstück 44 außenseitig 
(jeweils) ein Halteelement 52 zur fixierenden Halte-
rung eines elektrischen, mit den Versorgungsleitern 
14 verbundenen Verbinderteils 54 (Fig. 7 und 
Fig. 14) aufweisen. Das Halteelement 52 kann als 
Einschub ausgebildet sein; es dient zur vorüberge-
henden Fixierung des Verbinderteils während Lager-
haltung und Transport, bis bei der Montage der An-
schluss der Versorgungsleiter 14 erfolgt. Es braucht 
dann nur das Verbinderteil aus dem Halteelement 52
entnommen und mit einem Gegenverbinder verbun-
den zu werden. Die Halterung des Verbinderteils 74
kann natürlich auch auf andere geeignete Weise er-
folgen, insbesondere kraft- und/oder formschlüssig 
oder auch mittels eines Klettverschlusses oder der-
gleichen.

[0044] An dieser Stelle sollen anhand der Fig. 10
bis Fig. 13 noch verschiedene Möglichkeiten zur 
elektrischen Verschaltung der Heizmittel 6, 10 erläu-
tert werden. In dem Ersatzschaltbild in Fig. 10 ist der 
Heizleiter 12 als elektrischer Widerstand R1 veran-
schaulicht. Der oder die Heizleiter 8 der Fluidleitung 
2 sind als Widerstände R2 und R3 eingezeichnet 
(Beispiel für Hin- und Rückleiter).

[0045] Gemäß Fig. 11 können die Leiterenden 8a, 
8b gesondert mit jeweils einem der Leiterenden 12a, 
12b verbunden werden. In diesem Fall wird eine Ver-
sorgungsspannung auf der anderen, nicht dargestell-
ten Seite der Fluidleitung 2 bzw. der Heizleiter 8 zu-
geführt. Die Heizleiter-Widerstände R1, R2, R3 sind 
in Reihe geschaltet.

[0046] Gemäß Fig. 12 können Versorgungsleiter 
14a, 14b an eine Reihenschaltung der Heizleiter 8
und 12 angeschlossen werden. Dazu werden die Ver-
sorgungsleiter 14a, 14b einerseits mit einem Lei-
terende 8a und andererseits mit einem Leiterende 
12a verbunden, während die anderen Leiterenden 8b
und 12b direkt miteinander verbunden werden.

[0047] Bei der in Fig. 13 veranschaulichten Ver-
schaltung handelt es sich um eine Parallelschaltung 
der Heizleiter 8 und 12, indem der eine Versorgungs-
leiter 14a mit zwei Leiterenden 8a und 12a und der 
andere Versorgungsleiter 14b mit den beiden Lei-
terenden 8b, 12b verbunden wird. Gemäß Fig. 13b
werden die Versorgungsleiter 14a, 14b direkt aus 
dem Ansatzteil 18 nach außen geführt, um dann im 
montierten Zustand des Außengehäuses 24 durch 
die Durchführöffnungen 38 geführt zu werden. Die 
Ausführung gemäß Fig. 13c ist für die Ausführungs-
form gemäß Fig. 4 mit dem Abzweig 40 vorgesehen.
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[0048] Abschließend soll noch kurz die Herstellung 
der Medienleitung 1 erläutert werden.

[0049] Zunächst wird ein Leitungsende 2a der Fluid-
leitung 2 mit dem Anschlussabschnitt 4a des Fluid-
verbinders 4 verbunden. Vorzugsweise handelt es 
sich um eine unlösbare, stoffschlüssige Verbindung, 
insbesondere durch Laserschweißen.

[0050] Anschließend werden die erforderlichen 
elektrischen Verbindungen 18 zwischen den Heizmit-
teln 6, 10 und gegebenenfalls Versorgungsleitern 14
hergestellt. Es wird dann der Übergangsbereich zwi-
schen dem Fluidverbinder 4 und der Fluidleitung 2 so 
mit Kunststoff umspritzt, dass ein Ansatzteil 18 unter 
Einschluss der elektrischen Verbindungen 18 gebil-
det wird.

[0051] Bevorzugt kann vor dem Umspritzen die Flu-
idleitung 2 mit der Umhüllung 20 versehen werden. 
Im Falle eines einteiligen Wellrohrs wird dieses axial 
auf die Fluidleitung aufgeschoben. Dies muss jeden-
falls vor einer Anschlussverbindung des anderen En-
des der Fluidleitung 2 erfolgen. Alternativ kann auch 
eine zweischalige, längsgeteilte Umhüllung 20 vorge-
sehen sein, die dann radial montiert werden kann. 
Die Halbschalen können z. B. durch einen Schrumpf-
schlauch fixiert werden. Bei dem anschließenden 
Umspritzen wird bevorzugt auch ein Endbereich der 
Umhüllung 20 mit in das Ansatzteil 18 eingeformt. 
Dies gilt im Falle der Ausführung mit Abzweig 40 ge-
mäß Fig. 4 und Fig. 13c vorzugsweise auch für die 
Leiterhülle 42.

[0052] In bevorzugter Ausgestaltung wird abschlie-
ßend der Fluidverbinder 4 mit einem Außengehäuse 
24 versehen, wobei vorzugsweise ein verbleibender 
Freiraum innerhalb des Außengehäuses 24 zusätz-
lich zumindest teilweise mit Kunststoff vergossen 
wird.

[0053] Bei der in Fig. 15 dargestellten Variante er-
folgt eine Verschaltung der Heizleiter 8 der Fluidlei-
tung 2 mit äußeren Versorgungsleitern 14 über Ver-
bindungen 16 in einem beliebigen, von den Fluidver-
bindern 4 beabstandeten, z. B. etwa mittigen Bereich 
der Verlaufslänge der Medienleitung 1. Auch dabei 
sind die elektrischen Verbindungen 16 in ein ange-
formtes Ansatzteil 18' eingebettet. In diesem Bereich 
kann ein Abzweiggehäuse 56 angeordnet werden, 
das weitgehend dem Abzweigstück 44 entspricht und 
somit die Enden der angrenzenden Leitungs-Umhül-
lungen 20 und bevorzugt auch der Leiterhülle 42
formschlüssig aufnimmt. In Abweichung von der Dar-
stellung gemäß Fig. 15 können die Enden der Um-
hüllungen 20 und bevorzugt auch der Leiterhülle 42
zusätzlich auch in das Ansatzteil 18 eingebunden 
sein. Das Abzweiggehäuse 56 kann ebenfalls zu-
sätzlich zumindest teilweise mit Kunststoff vergossen 
werden.

[0054] Was noch die Ausführung der Medienleitung 
1 gemäß Fig. 16 bis Fig. 18 betrifft, so ist diese prak-
tisch als kombinierte Fluid- und Elektroleitung ausge-
bildet, indem innerhalb der Umhüllung 20 zusätzliche 
elektrische Leiter 14 auf direktem Weg zwischen den 
Fluidverbindern 4 verlaufen. Gemäß Fig. 17 verlau-
fen die Leiter 14' bevorzugt in einem im Querschnitt 
ringförmigen Freiraum 58 zwischen der mit den Heiz-
leitern 8 und vorzugsweise dem Klebeband 9 umwi-
ckelten Fluidleitung 2 und der Umhüllung 20. Die Lei-
ter 14' dienen zur Weiterführung einer Versorgungs-
spannung (z. B. einer Fahrzeug-Bordspannung) zwi-
schen den Fluidverbindern 4, so dass vorteilhafter-
weise die Versorgungsspannung wahlweise an je-
dem der Verbinder 4, insbesondere über deren Ge-
häuse-Abzweige 40, zugeführt oder abgegriffen wer-
den kann. Dazu wird auch auf das Schaltbild in 
Fig. 18 verwiesen.

[0055] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
und beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Er-
findung gleichwirkenden Ausführungen. Ferner ist 
die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im je-
weiligen unabhängigen Anspruch definierte Merk-
malskombination beschränkt, sondern kann auch 
durch jede beliebige andere Kombination von be-
stimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten 
Einzelmerkmalen definiert sein. Dies bedeutet, dass 
grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des je-
weiligen unabhängigen Anspruchs weggelassen 
bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der An-
meldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden 
kann. Insofern sind die Ansprüche lediglich als ein 
erster Formulierungsversuch für eine Erfindung zu 
verstehen.
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Schutzansprüche

1.  Elektrisch beheizbare Medienleitung (1), be-
stehend aus einer Fluidleitung (2) und mindestens ei-
nem mit einem Leitungsende (2a) verbundenen Flu-
idverbinder (4), wobei die Fluidleitung (2) und der Flu-
idverbinder (4) jeweils elektrische Heizmittel (6, 10) 
aufweisen. dadurch gekennzeichnet, dass die Flu-
idleitung(2) und/oder der Fluidverbinder (4) unter Ein-
schluss von elektrischen Verbindungen (16) der 
Heizmittel (6, 10) mit einer Kunststoff-Formmasse 
umgeben sind/ist.

2.  Medienleitung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fluidleitung (2) und der Fluid-
verbinder (4) in einem Übergangsbereich unter be-
reichsweiser Einbindung des Leitungsendes (2a) und 
eines Anschlussabschnittes (4a) des Fluidverbinders 
(4) mit der Kunststoff-Formmasse umspritzt oder ver-
gossen sind.

3.  Medienleitung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fluidleitung (2) zu-
sammen mit ihren Heizmitteln (6) von einer – insbe-
sondere von einem Wellrohr gebildeten – Umhüllung 
(20) umschlossen ist, wobei vorzugsweise ein durch 
die Formmasse gebildetes Ansatzteil (18) auch einen 
Endbereich der Umhüllung (20) einschließt.

4.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizmittel (6) 
der Fluidleitung (2) von mindestens einem schrau-
benlinienförmig über ihren Umfang verlaufenden 
Heizleiter (8) gebildet sind, wobei der Heizleiter (8) 
insbesondere mittels eines Klebebandes auf der Flu-
idleitung (2) fixiert ist.

5.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizmittel (10) 
des Fluidverbinders (4) von mindestens einem über 
seinen Außenumfang verlaufenden Heizleiter (12) 
gebildet sind.

6.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein 
elektrischer Versorgungsleiter (14a, 14b) an einer 
der in dem angeformten Kunststoff eingebetteten 
Verbindungen (16) angeschlossen und aus dem An-
satzteil (18) nach außen geführt ist.

7.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Fluidverbinder 
(4) zumindest im Bereich der Heizmittel (10) von ei-
nem – insbesondere aus zwei halbschalenartigen 
und miteinander verrastbaren Gehäusehälften (24a, 
24b) bestehenden – Außengehäuse (24) umschlos-
sen ist.

8.  Medienleitung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Außengehäuse (24) auch 

bereichsweise die Fluidleitung (2) und vorzugsweise 
die Umhüllung (20) umschließt, wobei die Umhüllung 
(20) insbesondere formschlüssig innerhalb des Au-
ßengehäuses (24) fixiert ist.

9.  Medienleitung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das umspritzte Ansatz-
teil (18) formschlüssig in dem Außengehäuse (24) fi-
xiert ist.

10.  Medienleitung nach einem der Anspruch 7 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass ein noch verblei-
bender freier Innenraum des Außengehäuses (24) 
zumindest teilweise mit Kunststoff ausgefüllt ist.

11.  Medienleitung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Außengehäuse (24) min-
destens eine Öffnung (36) zum Einbringen einer Ver-
gussmasse aufweist.

12.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 7 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenge-
häuse (24) mindestens eine Durchführöffnung (38) 
für einen elektrischen Versorgungsleiter (14a, b) auf-
weist.

13.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 7 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenge-
häuse (24) einen rohrstückförmigen Abzweig (40) für 
Versorgungsleiter (14a, b) aufweist.

14.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 7 
bis 12, gekennzeichnet durch ein zusätzliches, insbe-
sondere aus zwei Halbschalen (44a, 44b) bestehen-
des Abzweigstück (44) mit einem rohrförmigen, die 
Fluidleitung (2) umschließenden Durchgangsab-
schnitt (46) und einem Abzweig (48) für Versorgungs-
leiter (14), wobei der Durchgangsabschnitt (46) ei-
nendig direkt mit dem Außengehäuse (24) verbun-
den ist und anderendig die Umhüllung (20) der Fluid-
leitung (2) formschlüssig aufnimmt.

15.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidlei-
tung (2) an einer beliebigen, von dem Fluidverbinder 
(4) beabstandeten Stelle ihrer Verlaufslänge unter 
Einbindung von elektrischen Verbindungen (16) der 
Heizmittel (6) mit Kunststoff umgeben, z. B. umspritzt 
oder vergossen ist.

16.  Medienleitung nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass der umspritzte Bereich der 
Fluidleitung (2) zusätzlich von einem Abzweiggehäu-
se (56) umschlossen ist.

17.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 13 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Abzweig 
(40; 48) auch ein Ende einer – insbesondere von ei-
nem Wellrohr gebildeten – Leiterhülle (42) form-
schlüssig aufnimmt.
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18.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 7 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenge-
häuse (24) und/oder das Abzweigstück (44) oder das 
Abzweiggehäuse (56) außenseitig ein Halteelement 
(52) zur fixierenden Halterung eines elektrischen, mit 
den Versorgungsleitern (14) verbundenen Verbinders 
(54) aufweisen/aufweist.

19.  Medienleitung nach einem der Ansprüche 1 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidlei-
tung (2) mit ihrem Leitungsende (2a) mit dem Fluid-
verbinder (4) stoffschlüssig verbunden, insbesondere 
laser-verschweißt ist.

20.  Medienleitung, insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 bis 19, bestehend aus einer Fluidleitung 
(2) mit endseitig verbundenen Fluidverbindern (4) 
und einer die Fluidleitung (2) umschließenden Um-
hüllung (20), dadurch gekennzeichnet, dass inner-
halb der Umhüllung (20), insbesondere in einem Frei-
raum (58) zwischen der Fluidleitung (2) und der Um-
hüllung (20), mindestens ein, bevorzugt mindestens 
zwei elektrische Leiter (14') verlaufen, die Anschlüs-
se für äußere Versorgungsleiter im Bereich der Fluid-
verbinder (4) miteinander verbinden.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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